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Leitfaden für Veranstalter

Naturschutz

Veranstaltungen in freier Natur

Aufgaben

Kontaktaufnahme zur Unteren Naturschutzbehörde und gegebenenfalls
Gemeindeverwaltung zur Abklärung, ob für die Durchführung der Veranstaltung eine
gesonderte Erlaubnis erforderlich ist. Folgende Angaben sind erforderlich:
Veranstaltungsort, Datum, konkrete Angaben zur Veranstaltung und
Ansprechpartner mit Kontaktdaten.

Einhalten von Natur- und Artenschutzvorgaben

Zeitliche Fristen

Je nach Größe der Veranstaltung: Kontaktaufnahme zur Unteren Naturschutzbehörde im
Landratsamt mind. zwei Wochen vorher, bei großen Veranstaltungen mind. zwei Monate
vorher


